
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung  
der Burg und Festung Regenstein der Stadt Blankenburg (Harz) 

- Gebührenordnung Regenstein – 
vom 3. März 2022 

 
Auf Grundlage der §§ 5 und 8 Absatz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) in der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100) i.V. m. dem §§ 1, 2 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) zuletzt geändert durch den Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 
des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 3. 
März 2022 die folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Für die Benutzung der Burg und Festung Regenstein (im Folgenden in der Kurzform als 
Regenstein bezeichnet) werden Benutzungsgebühren gemäß § 3 der Benutzungsordnung 
Regenstein, zuletzt geändert am 18. September 2014, erhoben. 
 
Für die Besucher und Nutzer der öffentlichen Einrichtung Burg und Festung Regenstein gilt die 
„Benutzungsordnung der Burg und Festung Regenstein“, zuletzt geändert am 18. September 
2014. 
 
Die Benutzungsgebühr ist durch den Kauf von Eintrittskarten im Voraus zu entrichten. Es 
werden Tageskarten und Jahreskarten für die Nutzung des Regensteins ausgegeben.  
 
Die Tageskarte ist an dem Tag des Kaufes für die gesamte Öffnungszeit des Tages gültig.  
Die Gültigkeit der Jahreskarten beginnt am Tag der ersten Einlösung und ist ein Jahr gültig. 
 

§ 2 
Tarife 

 
Die Benutzungsgebühren im Einzelnen: 
 
Jahreskarte  
- Erwachsene  24,00 € 
- ermäßigungsberechtigte Personen  12,00 € 
 
Tageskarte 
- Erwachsene  4,00 € 
- ermäßigungsberechtigte Personen  2,00 € 
 
Tageskarte Blankenburger einschließlich aller Ortsteile 
(gegen Vorlage des Personalausweises) 
- Erwachsene  3,00 € 
- ermäßigungsberechtigte  1,50 € 
 
Inhaber einer gültigen Harz-Gastkarte oder eines Ticketheftes 
für die Zahlung der Kurabgabe  
- Erwachsene  3,20 € 
- ermäßigungsberechtigte Personen  1,60 € 
 
Gruppen ab 20 Personen, Eintritt pro Person 
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- Erwachsene  3,20 € 
- ermäßigungsberechtigte Personen  1,60 € 
Inhaber eines gültigen Sozial- und Familienpasses 
des Landkreises Harz 
- Erwachsene  2,00 € 
- ermäßigungsberechtigte Personen  1,00 € 
 
Schulklassen einschließlich der Begleitpersonen aus Blankenburg  
einschließlich aller Ortsteile 
- Erwachsene  1,00 € 
- ermäßigungsberechtigte Personen  1,00 € 
 
Familienkarten (2 Erwachsene bis zu 3 Kindern)  10,00 € 
 
Hund  1,00 € 
 
Die Benutzungsgebühr für Erwachsene gilt für alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (einschließlich Rentner). 
 
Die Benutzungsgebühr für ermäßigungsberechtigte Personen gilt für: 
 

- Kinder/Jugendliche vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum Erreichen des 18. 
Lebensjahres,  
- Studenten mit Studentenausweis 
- Schwerbehinderte mit einem Schwerbehindertenausweis 

 
Freien Eintritt erhalten: 
 

- Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr  
- Kindergruppen sowie deren Begleitpersonen aus den Kindertagesstätten, Krippenein- 
  richtungen und Kindergärten aus dem Stadtgebiet Blankenburgs einschließlich aller 
Ortsteile 
- Schüler aus dem Stadtgebiet Blankenburgs einschließlich aller Ortsteile, die im Rahmen 
der 
  Erfüllung ihrer schulischen Aufgabe, die Burg und Festung Regenstein nutzen 
- Inhaber der HarzCard vom Harzer Tourismusverband, siehe hier www.harzinfo.de 
- Personen, die den Regenstein für das Erstellen von Werbemaßnahmen, Verfassen von  
  Büchern, Presseartikeln, wissenschaftliche Untersuchungen, Fernsehaufnahmen nutzen. 
Im  
  Einzelfall entscheidet hier die Betriebsleitung. 
- Die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren des Stadtgebietes Blankenburg  
  einschließlich aller Ortsteile, gegen Vorlage eines entsprechend eindeutigen Nachweises. 

 
Die Ermäßigungen sowie der freie Eintritt auf die Benutzungsgebühren werden gegen Vorlage 
der entsprechenden Nachweise gewährt. 
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§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung zur Gebührenordnung Regenstein tritt ab 1. April 2022 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Burg und 
Festung Regenstein der Stadt Blankenburg (Harz) – Gebührenordnung Regenstein – 
vom 12. Dezember 2019 außer Kraft. 
 
Ausgefertigt am  
 
Blankenburg (Harz), den 07.03.2022 
 
Heiko Breithaupt 
Bürgermeister 


